
 
MUSTER-VERTRAG 
 
 
 
 
Vertrag über die Durchführung des schulärztlichen Dienstes der Einwohnergemeinde ( ) 
vom ( ) 
 
 
 
Zwischen der Einwohnergemeinde ( ), (vertreten durch das Präsidium der kommunalen Auf-
sichtsbehörde und/oder die Schulleitung), 
und 
Herrn bzw. Frau , Arzt bzw. Ärztin ( ) 
 
wird gestützt auf (§ 3) des Reglementes über den schulärztlichen Dienst des Gemeinde 
 
folgender Vertrag abgeschlossen: 
 
 
1. Funktion und Stellung 
 
1.1 Funktion 
 Herr (bzw. Frau) ( ) ist mit der schulärztlichen Betreuung der Kindergartenkinder sowie 

der Schülerinnen und Schüler der Gemeinde betraut. 
 
1.2 Stellung  
 Der unterzeichnete Schularzt (Schulärztin) übt ein öffentliches Amt aus. Er (Sie) unter-

steht somit dem Verantwortlichkeitsgesetz1 

 Rechte und Pflichten bestimmen sich nach dem Kantonalen Recht, dem Reglement 
über den Schulärztlichen Dienst und dem vorstehenden Vertrag. 

 
1.3 Aufsicht 
1.3.1 Schulkommission 

1.3.2 Gesundheitsamt (DDI) 
 
 
2. Beginn und Dauer 
 
2.1 Stellenantritt 
 Zeitpunkt 

                                                 
1  Gesetz über die Haftung des Staates, der Gemeinden, der öffentlich-rechtlichen Körperschaften und 

Anstalten und die Verantwortlichkeit der Behörden und öffentlichen Angestellten und Arbeiter, 
 v. 26.06.1966 (BGS 124.21) 



 

2.2 Vertragsdauer 
 Vorstehender Vertrag wird auf unbestimmte Zeit (oder: für die Dauer von ( ) Jahren) 

abgeschlossen. 
 
 
3. Beendigung, Kündigungsfrist 
 
3.1 Ordentliche Kündigung 
 z. B. Gegenseitiges Kündigungsrecht von 3 Monaten 
 
3.2 Fristlose Kündigung 
 Vorbehalten bleibt die sofortige Einstellung im Amt bei schwerer Pflichtvergessenheit. 
 
 
4. Honorierung 
 
 ( ) 
 
 
 
5. Besondere Bestimmungen 
 
5.1 Örtlichkeit der Untersuchungen 
 Die Gemeinde stellt einen geeigneten Raum für die Vorsorgeuntersuchungen zur Verfü-

gung. 
 
5.2 ( ) 
 
 
6. Rechtsgrundlagen 
 
6.1 Reglement über den Schulärztlichen Dienst 
 Das Reglement über den schulärztlichen Dienst der Gemeinde ( ) ist integrierender Be-

standteil dieses Vertrages. 
 
6.2 Weisungen und Empfehlungen des Gesundheitsamtes 

  
 
 
 
Dieser Vertrag ist ( )fach ausgefertigt, beidseitig unterzeichnet und jeder Vertragspartei, ( ) sowie 
der Gemeindekanzlei in je einem Exemplar ausgehändigt worden. 
 
 
Für die Einwohnergemeinde ( ) Der Schularzt (bzw. Die Schulärztin) 
 
 
 
 


